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Bekanntmachung der Gemeindebehörde 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 

am 24. September 2017 
 

 

 

 

1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt Ribnitz-Damgarten und der 

Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Semlow und Schlemmin  
 
wird in der Zeit vom  

 

4. bis 8. September 2017 

 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 

Montag, Mittwoch  13:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Dienstag  09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Donnerstag  09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Freitag  09:00 Uhr - 12:00 Uhr 

 

im Rathaus Ribnitz, Zimmer 112, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten,  

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  

 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 

von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu  

machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 

Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 

Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum  

16. Tag vor der Wahl, spätestens am 8. September 2017 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde  
 

Amt Ribnitz-Damgarten, Zimmer 112, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten,  
 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens  

3. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 

wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 

will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-

schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen – Vorpommern-

Greifswald I) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder 

durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 3. September 2017) oder die Einspruchsfrist gegen das 

Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 8. September 2017) versäumt hat 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der  

Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 

des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  

22. September 2017, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 

werden. 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 

zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt  

werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 

bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c  

angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr,  

stellen. 

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 

er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 

anderen Person bedienen. 

 

6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 

– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 

– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahl

 brief umschlag 

– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die  

Empfangsberechtigung der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 

die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 

Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 

auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 

die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-

schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief ange-

gebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Kranz, Amtsvorsteherin 

Gemeindebehörde 
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Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 24. September 2017 findet die 
 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
statt. 

Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
 
2.  Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist in 18 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 24. August bis 3. September 2017 übersandt 

werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr  

- im Rathaus Ribnitz, Zimmer 211, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

- in der Zweigstelle des Ribnitzer Rathauses, Zimmer 103, Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten 
zusammen. 
 
3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-

getragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubrin-

gen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 

Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 

Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 

Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 

das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-

wenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 

Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt 

seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-

zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht foto-

grafiert oder gefilmt werden. 
 
4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahler-

gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-

lich ist. 
 
5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 

Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 

(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-

schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 

bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahl-

gesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 

Strafgesetzbuches). 
 
 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 
Kranz, Amtsvorsteherin 

Gemeindebehörde 
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Satzung 

 

über die Erhebung einer Kurabgabe in 

der Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

 

Auf der Grundlage des § 5 der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- 

Vorpommern (KV M-V) i. V. m. §§ 1, 2, 4, 11 und 

17 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) wird nach 

Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt 

Ribnitz-Damgarten vom 19. Juli 2017 folgende 

Satzung erlassen: 

 

 

§ 1 

Gegenstand der Abgabenerhebung und 

Erhebungsgebiet 

1) Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist mit den 

Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und mit den 

Ortsteilen Langendamm, Klockenhagen, Körkwitz, 

Hirschburg, Neuheide und Neuhof als Erholungsort 

nach dem Kurortgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

anerkannt. Erhebungsgebiet für die Kurabgabe ist 

das anerkannte Gemeindegebiet. 

2) Die Kurabgabe wird zur teilweisen Deckung 

des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, 

Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwal-

tung und Unterhaltung der im Erhebungsgebiet zu 

Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffent-

lichen Einrichtungen erhoben. 

3) Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu 

zahlen, ob und in welchem Umfang die in Abs. 2 

genannten Einrichtungen benutzt werden.  

4) Für die Benutzung besonderer öffentlicher 

Einrichtungen oder allgemein zugänglicher Veran-

staltungen können neben der Kurabgabe Gebühren 

oder besondere Entgelte erhoben werden. 

 

 

§ 2 

Abgabepflichtiger Personenkreis 

(1) Kurabgabepflichtig sind alle Personen, die sich 

im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und 

denen die Möglichkeit zur Benutzung von 

öffentlichen Einrichtungen oder zur Teilnahme an 

öffentlichen Veranstaltungen geboten wird. 

Unerheblich ist, ob der Aufenthalt in einem Hotel, 

einer Pension, einer Ferienwohnung oder Privat-

unterkunft, einem Wohnwagen oder Wohnmobil, 

auf einem Boot oder in einer anderen Unter-

bringungsmöglichkeit stattfindet.  

(2) Ortsfremd sind auch Eigentümer oder Besitzer 

einer Wohngelegenheit sowie deren Familien-

angehörige, wenn und soweit sie diese überwiegend 

zu Erholungszwecken nutzen. Familienangehörige 

im Sinne dieser Regelung sind der Ehegatte bzw. 

Lebensgefährte und Kinder des Inhabers der 

Wohngelegenheit. Wohngelegenheiten im Sinne 

dieser Regelung sind Wohn-, Sommer-, Wochen-

end- und Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Apparte-

ments, Wohnwagen (Dauercamper im Umfang von 

mehr als 30 Tagen im Jahr), Hausboote und 

sonstige geeignete Unterbringungsmöglichkeiten. 

Auch Personen, die eine Wohnlaube gemäß § 20 a 

Nr. 8 Bundeskleingartengesetz dauerhaft zu Wohn-

zwecken nutzen, gelten als ortsfremd. In diesen 

Fällen wird pro Person eine Jahreskurabgabe 

unabhängig von der Aufenthaltsdauer erhoben. 

Soweit die genannten Personen ihren Familien-

angehörigen oder Dritten Unterkunft gewähren, 

sind sie Quartiergeber und § 10 dieser Satzung 

findet entsprechend Anwendung. 

 

 

§ 3 

Befreiungen 

(1) Von der Kurabgabepflicht befreit sind 

1. Kinder, Kindeskinder, Geschwister, Eltern, 

Schwiegereltern, Schwiegertöchter und -söhne, 

Schwager und Schwägerinnen, Großeltern von 

Personen, die in der Stadt Ribnitz-Damgarten ihren 

Hauptwohnsitz haben, wenn sie unentgeltlich in 

deren häusliche Gemeinschaft aufgenommen 

werden 

2. Personen, die in der Stadt Ribnitz-Damgarten in 

einem Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnis 

stehen oder einem beim Gewerbeamt angemeldeten 

Gewerbe oder einer freiberuflichen Tätigkeit 

nachgehen und die öffentlichen Angebote nicht in 

Anspruch nehmen. Gleiches gilt für Personen, die 

sich vorübergehend im Erhebungsgebiet in 

Ausübung ihres Berufes (z. B. Dienstreisen) 

aufhalten. Diese Regelung gilt nicht für 

Begleitpersonen 

3. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 

16. Lebensjahres 

4. Schwerbehinderte mit einem Behinderungsgrad 

von 100 und deren Begleitpersonen, sofern dies auf 

dem Behindertenausweis entsprechend gekenn-

zeichnet ist 

5. Begleitpersonen von Schwerbehinderten ab 

einem Behinderungsgrad von 80. 

(2) Die Voraussetzungen für die Befreiung von 

der Kurabgabe sind vom Berechtigten in geeigneter 

Form nachzuweisen. 
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§ 4 

Erhebungszeitraum und Höhe der Kurabgabe 
(1) Die Höhe der Kurabgabe bestimmt sich nach 

der jeweiligen Saison. Sie beträgt pro Person und 

Aufenthaltstag: 

a) vom 01.05. bis 30.09. des Jahres (Hauptsaison): 

 1,50 Euro, ermäßigt: 1,15 Euro 

b) vom 01.10. bis 30.04. des Jahres (Nebensaison):  

 1,20 Euro, ermäßigt: 0,85 Euro 

(2) Die Kurabgabe wird nach der Dauer des 

Aufenthaltes tageweise erhoben. Der An- und der 

Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag 

berechnet. Berechnungsgrundlage ist der Tagessatz 

für den Anreisetag. 

(3) Anstelle der nach Tagen berechneten 

Kurabgabe kann pro Person eine Jahreskurabgabe 

entrichtet werden. Der Bemessung der Jahreskur-

abgabe liegen 30 Aufenthaltstage (Hauptsaison und 

Nebensaison je zur Hälfte) zu Grunde. Unabhängig 

von der jeweiligen Saison und der Aufenthaltsdauer 

beträgt die Jahreskurabgabe pro Person und 

Kalenderjahr 40,50 Euro. 

 

§ 5 

Ermäßigungen 

(1) Zur Zahlung ermäßigter Kurabgabe sind 

berechtigt: 

a) Schüler, Auszubildende und Studenten ab der 

Vollendung des 16. Lebensjahres bis zur Voll-

endung des 27. Lebensjahres 

b) Schwerbehinderte ab einen Behinderungsgrad 

von 80. 

(2) Die Voraussetzungen für die Ermäßigung der 

Kurabgabepflicht sind vom Berechtigten in 

geeigneter Form nachzuweisen. 

(3) Die Höhe der ermäßigten Kurabgabe bestimmt 

sich nach § 4. 

 

§ 6 

Entstehung der Abgabepflicht, Fälligkeit, 

Erhebungsform und Abrechnung der Kurabgabe 
(1) Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft 

im Erhebungsgebiet und endet mit dem Tag der 

Abreise. Die Kurabgabe ist am Tag der Anreise für 

den gesamten Aufenthaltszeitraum in einer Summe 

fällig und beim Quartiergeber zu zahlen. 

(2) Kurabgabepflichtige, die keine Unterkunft im 

Erhebungsgebiet nehmen (Tagesgäste), haben bei 

Ankunft im Erhebungsgebiet ihre Abgabe durch 

Lösen einer Tageskurkarte bei der Tourist-Infor-

mation (Am Markt 14, 18311 Ribnitz-Damgarten) 

bzw. an einer von der Stadt Ribnitz-Damgarten 

eingerichteten Ausgabestelle zu entrichten. Die 

Inanspruchnahme von Kur- und Erholungsein-

richtungen und anderen Fremdenverkehrsein-

richtungen ist nur mit gültiger Tageskurkarte 

gestattet. 

(3) Eigentümer und Besitzer von 

Wohngelegenheiten gem. § 2 Abs. 2 dieser Satzung 

sind verpflichtet, für sich bzw. ihre Familienan-

gehörigen eine pauschalierte Jahreskurabgabe 

gemäß § 4 Abs. 3 zu zahlen. Das gilt nicht, wenn 

sie nachweisen, dass sie sich nicht im 

Erhebungsgebiet aufgehalten haben. Der Jahres-

kurabgabepflichtige erhält von der Stadt Ribnitz-

Damgarten (Tourist-Information) einen Abgabe-

bescheid und eine nicht übertragbare Jahres-

kurkarte. 

(4) Die Jahreskurabgabepflicht entsteht am  

1. Januar des Kalenderjahres und wird einen Monat 

nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(5) Wechselt das Eigentum oder der Besitz an 

einer Wohnungsgelegenheit, zahlt der bisherige 

Eigentümer bzw. Besitzer nur den in Vierteln 

ausgedrückten Anteil des Betrages der Jahres-

kurabgabe bis zum Ende des Quartals, in das der 

Eigentums- bzw. Besitzwechsel fällt. Der Nach-

folger zahlt den Anteil der Jahreskurabgabe mit 

Beginn des auf den Wechsel folgenden Quartals. 

Wird eine Wohneinheit nach dem 30. September 

eines Jahres erworben oder erstmals fertiggestellt, 

besteht die Verpflichtung, eine Jahreskurabgabe zu 

entrichten, erstmals für das auf den Erwerb oder die 

erstmalige Fertigstellung folgende Jahr. 

 

 

§ 7 

Kurkarten und Nutzungsberechtigung 

(1) Bei der Kassierung der Kurabgabe wird dem 

Abgabepflichtigen eine ausschließlich für den 

Zeitraum des Aufenthalts gültige Kurkarte 

ausgestellt, die als Zahlungsnachweis dient. 

Kurkarten sind nicht übertragbar und können bei 

missbräuchlicher Benutzung eingezogen werden. 

(2) Für Gesellschaftsreisen, Sammelreisen und 

dergleichen (z. B. Jugendherbergen, Reisebusse) 

können bei der Tourist-Information der Stadt 

Ribnitz-Damgarten Sammelkurkarten ausgestellt 

werden. Die Abgabepflichtigen haben die zur 

Erhebung der Kurabgabe erforderlichen Auskünfte 

nach § 10 Abs. 1 dieser Satzung zu erteilen. 

(3) Die Kurkarte berechtigt zur kostenlosen 

Benutzung der gesamten zu Kur- und Er-

holungszwecken bereitgestellten öffentlichen 

Einrichtungen und zur Teilnahme entsprechender 

öffentlicher Veranstaltungen in der Stadt Ribnitz-

Damgarten, soweit im Einzelfall nicht gesonderte 

Gebühren oder Entgelte erhoben werden. Die 

Jahreskurkarte berechtigt zur im Kalenderjahr 

ganzjährigen Benutzung und Teilnahme der in  

Satz 1 aufgeführten Einrichtungen und Veranstal-

tungen, ohne dass ein zusammenhängender Aufent-

halt vorliegen muss. 
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(4) Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist im gesamten 

Erhebungsgebiet berechtigt, durch legitimierte 

Mitarbeiter, die sich ausweisen können, Kontrollen 

hinsichtlich der Abgabenentrichtung durchzu-

führen. Die Kurkarten sind im Erhebungsgebiet 

gemäß § 1 dieser Satzung mitzuführen und dem 

Mitarbeiter auf Verlangen vorzuzeigen. 

(5) Personen, die unter § 3 Absatz 1 Nr. 4 und  

Nr. 5 fallen, erhalten kostenfrei Kurkarten bei der 

Tourist-Information (Am Markt 14, 18311 Ribnitz-

Damgarten) bzw. an einer von der Stadt Ribnitz-

Damgarten eingerichteten Ausgabestelle.  

 

§ 8 

Rückzahlungen von Kurabgaben 

(1) Bei einem vorzeitigen Abbruch des 

vorgesehenen Erholungsaufenthaltes wird die nach 

Tagen berechnete zu viel gezahlte Kurabgabe auf 

Antrag bei der Tourist-Information der Stadt 

Ribnitz-Damgarten erstattet. Die Rückzahlung 

erfolgt nur an den Kurkarteninhaber gegen Rück-

gabe der Kurkarte und bei Vorlage der Bestätigung 

des Quartiergebers (z. B. auf der Rückseite der 

Kurkarte) über den Zeitpunkt der vorzeitigen 

Abreise des abgabepflichtigen Gastes. 

(2) Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt  

14 Tage nach der Abreise. 

(3) Inhaber von Jahreskurkarten haben keinen 

Erstattungsanspruch. 

 

§ 9 

Pflichten und Haftung der Quartiergeber 

und vergleichbarer Personen 

(1) Wer Personen im Erhebungsgebiet beherbergt 

oder Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt, 

gilt im Sinne dieser Satzung als Quartiergeber.  

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der 

Standplätze zum Aufstellen von Zelten, 

Wohnwagen und Wohnmobilen/Caravans, Liege-

plätze für Boote oder ähnliche Aufenthalts-

möglichkeiten überlässt sowie für Leiter von 

Jugendherbergen, ähnlichen Gästehäusern und der-

gleichen. Inhaber von Wohngelegenheiten gemäß  

§ 2 Abs. 2 dieser Satzung, die ihre Wohngelegen-

heit weiteren Verwandten, Bekannten oder Dritten 

zur Verfügung stellen, sind ebenfalls Quartiergeber. 

(2) Jeder Quartiergeber ist unabhängig von der 

Reisezeit verpflichtet: 

1. zum Zwecke der Erhebung der Kurabgabe und 

der Führung der Fremdenverkehrsstatistik gemäß 

der Meldepflicht und der dafür notwendigen 

Angaben nach § 27 Landesmeldegesetz M-V (LMG 

M-V) darauf hinzuwirken, dass die Gäste am Tag 

ihrer Ankunft ihre melderechtlichen Verpflich-

tungen nach § 26 Abs. 2 LMG M-V erfüllen, die 

notwendigen Meldescheine bereitzuhalten und die 

von ihm aufgenommenen Personen entweder:  

a) unverzüglich noch am Tag der Ankunft über das 

elektronische Online-Meldesystem anzumelden 

b) oder entsprechend manuell ausgefüllte Melde-

scheine bis zum 5. des Folgemonats bei der Stadt 

Ribnitz-Damgarten abzugeben. 

Der Zugangscode zum elektronischen System und 

die Meldeschein- und Kurkartenvordrucke sind bei 

der Stadt und bei der Tourist-Information Ribnitz-

Damgarten erhältlich. 

2. die Kurabgabe für den gesamten beabsichtigten 

Aufenthaltszeitraum am Tag der Ankunft von den 

Gästen einzuziehen, die Kurkarte direkt auszugeben 

und die vereinnahmte Kurabgabe nach Erhalt eines 

entsprechenden Bescheides durch die Stadt Ribnitz-

Damgarten für den vorangegangenen Monat an die 

Stadt Ribnitz-Damgarten abzuführen, ferner sind 

den Gästen Auskünfte zu allen die Kurabgabe 

betreffenden Fragen zu erteilen 

3. die Meldescheine nach Monaten zu ordnen und 

entsprechend den Bestimmungen des LMG M-V 

bis zum Ablauf des auf den Tag der Ankunft 

folgenden Kalenderjahres aufzubewahren und für 

die örtlich zuständige Meldebehörde zur 

Einsichtnahme bereitzuhalten 

4. die registrierte Anzahl der Formulare (manuelle 

Meldescheine) und Kurkarten für einen lückenlosen 

Nachweis, d. h. sowohl genutzte (ausgefüllte) als 

auch ungenutzte (auch verschriebene Meldescheine 

und Kurkarten) zurückzugeben. Ein Abhanden-

kommen durch Brand, Diebstahl und sonstige Fälle 

höherer Gewalt ist unverzüglich anzuzeigen 

5. der Stadt Ribnitz-Damgarten über Sachverhalte 

wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen 

Auskunft zu erteilen, die für die Erhebung und 

Festsetzung der Kurabgabe von Bedeutung sind 

6. der Stadt Ribnitz-Damgarten jede seine An-

schrift betreffende Veränderung innerhalb von zwei 

Wochen mitzuteilen 

7. die Satzung der Stadt Ribnitz-Damgarten über 

die Erhebung einer Kurabgabe für die Gäste an gut 

sichtbarer Stelle anzubringen bzw. auszulegen. 

(3) Der Quartiergeber haftet für die rechtzeitige 

und vollständige Einziehung und Abführung der 

Kurabgabe. 

(4) Reiseunternehmen  werden den Quartiergebern 

gleichgestellt, soweit die Kurabgabe in dem Entgelt 

enthalten ist, dass die Reiseteilnehmer an die 

Reiseunternehmen zu entrichten haben.  

(5) Die Quartiergeber sind nicht berechtigt, ohne 

Zustimmung der Stadt Ribnitz-Damgarten über die 

in dieser Satzung geregelten Tatbestände hinaus 

Befreiungen und Ermäßigungen von der Kurabgabe 

zu gewähren. 

(6) Quartiergeber können sich zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben Dritter (Beauftragte/Verwalter) bedienen. 

Die Haftung und die Auskunftspflicht der Quartier-

geber bleiben hiervon jedoch unberührt. Im Falle 
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der Einschaltung Dritter haben die Quartiergeber 

deren Bevollmächtigung gegenüber der Stadt 

Ribnitz-Damgarten nachzuweisen. 

 

§ 10 

Auskunftspflicht 

(1) Die Kurabgabepflichtigen haben gegenüber 

dem Quartiergeber und der Stadt Ribnitz-

Damgarten die für die Festsetzung der Kurabgabe 

erforderlichen Angaben zu machen. Den 

Mitarbeitern der Stadt Ribnitz-Damgarten ist auf 

Verlangen von den Quartiergebern Einsichtnahme 

in Rechnungen über Beherbergungsvorgänge oder 

Vermietungsverträge und in Belegungspläne ihrer 

Beherbergungsstätte zu gewähren. 

(2) Auf Verlangen haben die Abgabepflichtigen 

gegenüber der Stadt Ribnitz-Damgarten die 

Umstände nachzuweisen, die zu einer Befreiung 

oder Ermäßigung führen. Die entsprechenden 

Unterlagen sind auf Verlangen zur Einsicht und 

Prüfung vorzulegen. 

(3) Wenn die Stadt Ribnitz-Damgarten die 

abgabenrelevanten Sachverhalte für einen 

Meldepflichtigen wegen Nichterfüllung der 

Mitwirkungspflicht gemäß § 9 Abs. 2 nicht 

ermitteln kann, werden diese geschätzt und ein auf 

dieser Schätzung beruhender Abgabenbescheid 

wird erlassen. 

 

§ 11 

Zwangsbeitreibung 

Rückständige Kurabgaben werden im 

Verwaltungsverfahren durch die Vollstreckungs-

behörde der Stadt Ribnitz-Damgarten beigetrieben. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung/Verwendung von Daten 

(1) Die bei der Stadt Ribnitz-Damgarten ein-

gereichten Durchschriften der Meldescheine sowie 

die Erfassungsbögen dürfen nur zum Zwecke der 

Erhebung und Kontrolle der Kurabgabe sowie zur 

Führung der Fremdenverkehrsstatistik verwendet 

werden. 

(2) Die Aufbewahrungsfrist beträgt für die 

Durchschriften der Meldescheine und die 

Erfassungsbögen ein Jahr, gerechnet ab dem Tag 

der Abgabe der Unterlagen bei der Stadt Ribnitz-

Damgarten. Nach Ablauf des Jahres sind die 

Unterlagen zu vernichten. 

(3) Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur 

Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Stadt 

Ribnitz-Damgarten befugt, zur Durchführung der 

Erhebung der Kurabgabe entsprechende 

personenbezogenen Daten aus folgenden Unter-

lagen zu verwenden, soweit sie für die Aufgaben-

erfüllung erforderlich sind: 

- Melderegisterauskünfte 

- Beherbergungsnachweis nach dem Landesmelde-

gesetz 

- Grundstückseigentümerverzeichnis 

- Fremdenverkehrsveranlagung 

- Zweitwohnsitzerfassung. 

Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist darüber hinaus zur 

Erhebung personen- und grundstücksbezogener 

Daten nach der Maßgabe des Datenschutzgesetzes 

des Landes M-V (DSG M-V) beim zuständigen 

Finanzamt, beim Grundbuchamt des zuständigen 

Amtsgerichtes des Landkreises Vorpommern-

Rügen, beim Katasteramt des Landkreises Vor-

pommern-Rügen befugt. Die Stadt Ribnitz-

Damgarten darf sich diese Daten von den ent-

sprechenden Stellen übermitteln lassen. 

(4) Diese Daten dürfen von der Stadt Ribnitz-

Damgarten nur zur betriebsinternen Abgaben-

überwachung und zum Zwecke der Abgaben-

erhebung nach dieser Satzung genutzt werden. 

Darüber hinaus sind die Erhebung personen-

bezogener Daten und die Kontrolle ihrer 

vollständigen Erhebung sowie ihrer Weiterver-

arbeitung zulässig, soweit sie zur Abgabenerhebung 

nach dieser Satzung erforderlich sind. 

(5) Eine Datenübermittlung an andere Stellen 

unter Maßgabe des DSG M-V ist ausgeschlossen, 

soweit nicht die Einwilligung des Betroffenen 

vorliegt. 

 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten/Straf- und 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 2  

Nr. 2 KAG M-V handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen 

- der nach § 6 entstandenen Kurabgabepflicht die 

Kurabgabe nicht entrichtet 

- § 90 Abgabenordnung (AO) i. V. mit § 12  

Abs. 1 KAG M-V seiner Mitwirkungspflicht 

nicht nachkommt 

- § 93 AO i. V. mit § 12 Abs. 1 KAG M-V und  

§ 10 dieser Satzung seiner Auskunftspflicht 

nicht nachkommt 

- § 9 Abs. 2 Nr. 1 die Meldescheine für die An-

meldung seiner Gäste nicht bereithält 

- § 9 Abs. 2 Nr. 1 nicht darauf hinwirkt, dass der 

Gast am Tag der Ankunft seine melde-

rechtlichen Verpflichtungen nach § 26 Abs. 2 

LMG M-V erfüllt 

- § 9 Abs. 2 Nr. 1 der Stadt Ribnitz-Damgarten 

die Ausfertigung der Meldescheine nicht zuleitet 

- § 9 Abs. 2 Nr. 2 den Gästen keine Kurkarten 

aushändigt 

- § 9 Abs. 2 Nr. 2 die Kurabgabe nicht nach 

Erhalt des entsprechenden Bescheides an die 

Stadt Ribnitz-Damgarten abführt 
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- § 9 Abs. 2 Nr. 3 die Meldescheine nicht bis zum 

Ablauf des auf den Tag der Ankunft folgenden 

Kalenderjahres aufbewahrt 

- § 9 Abs. 2 Nr. 3 die Meldescheine nicht für die 

örtlich zuständige Meldebehörde zur Einsicht 

bereithält 

- § 9 Abs. 2 Nr. 4 dem lückenlosen Nachweis und 

seiner Anzeigepflicht zum Verlust von Melde-

scheinen nicht nachkommt 

- § 9 Abs. 2 Nr. 5 der Stadt Ribnitz-Damgarten 

über Sachverhalte wahrheitsgemäß nach besten 

Wissen und Gewissen eine Auskunft verweigert, 

die für die Erhebung und Festsetzung der 

Kurabgabe von Bedeutung sind 

- § 9 Abs. 2 Nr. 6 der Stadt Ribnitz-Damgarten 

nicht jede seine Anschrift betreffende 

Veränderung innerhalb von 2 Wochen mitteilt 

- § 9 Abs. 2 Nr. 7 die Satzung der Stadt Ribnitz-

Damgarten über die Erhebung einer Kurabgabe 

nicht an geeigneter Stelle auslegt 

- § 9 Abs. 5 ohne Zustimmung der Stadt Ribnitz-

Damgarten Befreiungen und Ermäßigungen von 

der Kurabgabe oder Vergünstigungen im Sinne 

dieser Satzung gewährt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 17 

Abs. 3 KAG M-V mit einer Geldbuße in Höhe von 

bis zu 5.000 € geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 

ist der Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten. 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

 

Ribnitz-Damgarten, 24. Juli 2017 

 
 
Ilchmann 

Bürgermeister  
 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Diese Folge tritt 
nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus 
der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Ribnitz-
Damgarten geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvor-schriften kann stets 
geltend gemacht werden. 
 
 
gez. Ilchmann 
Bürgermeister 

Aufhebungssatzung 

 

zur Satzung über Stundung, 

Niederschlagung und Erlass von 

Ansprüchen sowie für den Abschluss 

von Vergleichen 
 

 

 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung M-V 

wird nach Beschlussfassung durch die Stadtver-

tretung Ribnitz-Damgarten vom 19. Juli 2017 

folgende Satzung erlassen: 

 

 

Artikel I 
 

Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und 

Erlass von Ansprüchen sowie für den Abschluss 

von Vergleichen vom 20. September 2010, 

geändert am 28. Juni 2011, wird aufgehoben. 

 

 

Artikel II 
 

Die Satzung tritt am 1. September 2017 in Kraft. 

 

 

 

Ribnitz-Damgarten, 24. Juli 2017 

 

 

  

  

Ilchmann 

Bürgermeister 

 

 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Diese Folge tritt 
nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus 
der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Ribnitz-
Damgarten geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvor-schriften kann stets 
geltend gemacht werden. 
 
 
gez. Ilchmann 
Bürgermeister 
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I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Gewerbe- und Sondergebiet West II“ 
 
hier: öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der von der Stadtvertretung in der Sitzung vom 19. Juli 2017 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 

I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Gewerbe- und Sondergebiet West II“, begrenzt: 

 

 im Norden durch die Straße „Am Nettelrade“  

 im Osten durch das Grundstück „Am Nettelrade 6“ 

 im Süden durch die „Alte Klockenhäger Landstraße“ und die „Klockenhäger Straße“ 

 im Westen durch das Grundstück „Am Nettelrade 3“ sowie die Straße „Am Nettelrade“ 

 

und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht (entsprechend § 2 a BauGB) dazu liegen vom 18. August bis  

19. September 2017 in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu  

jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 

 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 

 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 

 

Zu der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Ribnitz-Damgarten liegen folgende Arten umweltbezogener 

Informationen vor: 

 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange und Umweltschutz 

Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 hat aufgrund der Planinhalte - Änderung der Nutzungsart und Konkreti-

sierung der überbaubaren Grundstücksflächen - keine Auswirkungen auf die Natur und Landschaft. Eine Aussage zu den 

Umweltbelangen ist entbehrlich.  

 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf und Entwurf der Begründung 

schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgetragen werden. Nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Gewerbe- und Sondergebiet West II“, unberücksichtigt bleiben.  

 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet 

Die Veröffentlichung im Internet erfolgt gemäß § 4a Abs. 4 BauGB. Die Unterlagen sind einsehbar unter:  

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung 

 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung
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I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wohnbebauung Heideweg“, OT Langendamm 
 

hier:  öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der von der Stadtvertretung in der Sitzung vom 19. Juli 2017 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 
I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Heideweg“, OT Langendamm 
begrenzt: 

 im Norden durch das Grundstück „Heideweg 28“ und Grünflächen 
 im Westen durch Grünflächen 
 im Osten durch das Grundstück „Heideweg 21“ 
 im Süden durch das Grundstück „Heideweg 4“ und Grünflächen 

und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht (entsprechend § 2 a BauGB) dazu liegen vom 18. August bis  
19. September 2017 in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu  
jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 
 
Zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt Ribnitz-Damgarten liegen folgende Arten umweltbezogener  
Informationen vor: 
 
Natur- und artenschutzrechtliche Belange und Umweltschutz 
Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 hat keine negativen Auswirkungen auf die Natur und Landschaft. Eine Aus-
sage zu den Umweltbelangen ist aufgrund der positiven Entwicklung nicht erforderlich. Gegenüber der Umweltplanung 
werden Eingriffsflächen zurückgenommen und die neu erstandene Waldfläche festgesetzt. Diese Entwicklung kommt dem 
Naturhaushalt zugute und wirkt sich vorteilhaft auf das Landschaftsbild aus. 
 
Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 27. Februar 2017 
Hinweis betr. Überprüfung der entstandenen Gehölzfläche hinsichtlich einer Biotopprägung 
 
Stellungsnahme des Landesforstamtes M-V Forstamt Schuenhagen vom 22. Februar 2017 
Hinweise zur Unterschreitung des gesetzlich geforderten Waldabstandes 
 
Belange des Wasserhaushaltes und Wasserwirtschaft 
 
Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 27. Februar 2017 
Hinweis betr. der regenwassertechnischen Erschließung der Grundstücke 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf und Entwurf der Begründung 
schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgetragen werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Stadt Ribnitz-
Damgarten unberücksichtigt bleiben.  
 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 
Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

I. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 32 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wohnbebauung Heideweg“ 
OT Langendamm 
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Inkrafttreten der I. Änderung der I. Ergänzung des einfachen Bebauungsplanes 

Nr. 51 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wochenendhausgebiet Klein-Müritz“ 
 

Die Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten hat am 19. Juli 2017 in öffentlicher Sitzung die I. Änderung der  

I. Ergänzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 51 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wochenendhausgebiet Klein-Müritz“, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der I. Änderung der I. Ergänzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 51 der Stadt Ribnitz-

Damgarten wird wie folgt begrenzt: 

 im Norden durch die „Müritzer Straße“ 

 im Westen durch das Wochenendhausgebiet Klein-Müritz 

 im Osten durch vorhandene Wohnbebauung an der „Müritzer Straße 2 bis 5“ 

 im Süden durch Waldflächen 

 

Der Beschluss der I. Änderung der I. Ergänzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 51 wird hiermit bekannt gemacht. Die 

I. Änderung der I. Ergänzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 51 tritt mit Ablauf des 7. August 2017 in Kraft (§ 10 

Abs. 3 BauGB). Jedermann kann die I. Änderung der I. Ergänzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 51 ab diesem Tag 

in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Zimmer 207, während der Dienststunden 

 Montag + Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr 
 Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
  Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 

der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 

Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. Unbeachtlich 

werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 

des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Stadt Ribnitz-Damgarten unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Dieses gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). Auf die Vor-

schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-

schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 

von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 
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Inkrafttreten der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Wildrosenweg“, OT Borg, im Verfahren nach § 13 BauGB 
 

 

Die Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten hat am 19. Juli 2017 in öffentlicher Sitzung die I. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 63 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wildrosenweg“, OT Borg, im Verfahren nach § 13 BauGB bestehend 

aus dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 

Der Geltungsbereich der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wildrosenweg“, OT 

Borg, im Verfahren nach § 13 BauGB wird wie folgt begrenzt: 

 im Nordwesten durch offene Feldmark 

 im Osten durch vorhandene Bebauung am „Weißen Weg“ 

 im Süden durch vorhandene Bebauung am „Weidenweg“ und durch den „Weidenweg“ 

 

Der Beschluss der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wildrosenweg“, OT Borg, im 

Verfahren nach § 13 BauGB wird hiermit bekannt gemacht. Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt  

Ribnitz-Damgarten, „Wildrosenweg“, OT Borg, im Verfahren nach § 13 BauGB tritt mit Ablauf des 7. August 2017 in 

Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). Jedermann kann die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Wildrosenweg“, OT Borg, im Verfahren nach § 13 BauGB ab diesem Tag in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, 

Am Markt 1, Zimmer 207, während der Dienststunden  

 Montag + Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr 
 Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
  Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 

der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 

Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. Unbeachtlich 

werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 

des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Stadt Ribnitz-Damgarten unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Dieses gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). Auf die Vor-

schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-

schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 

von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Änderung Bebauungsplan Nr. 63 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wildrosenweg“, OT Borg 
im Verfahren nach § 13 BauGB 
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I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III“, Sanitzer Straße, 

im Verfahren nach § 13 a BauGB 
 

hier:  Aufstellungsbeschluss 

 

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 19. Juli 2017 beschlossen, den mit Ablauf des  

15. September 2014 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 76 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- und Mischgebiet 

Sandhufe III“, Sanitzer Straße, begrenzt: 

 im Norden durch das Bebauungsplangebiet Nr. 75, Sondergebiet „Gesundheitseinrichtungen und Wohnen“, Sanitzer 

Straße sowie das Bebauungsplangebiet Nr. 55 „Wohngebiet Sandhufe I“ 

 im Osten durch das Bebauungsplangebiet Nr. 55 „Wohngebiet Sandhufe I“ und offene Feldmark 

 im Süden durch die südliche Grenze des Grundstückes „Kuhlrader Landweg 1 a“ sowie den „Kuhlrader Landweg“ 

 im Westen durch die „Sanitzer Straße“ 

im nachfolgendem Teilbereich, begrenzt: 

 im Norden durch den „Kuhlrader Landweg“ 

 im Westen durch die „Sanitzer Straße“ 

 im Osten durch Wiesenflächen 

 im Süden durch den offenen Graben Nr. 30/1 

gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB zu ändern. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 160/2 der 

Flur 11 der Gemarkung Ribnitz. 

 

Ziele der Änderung: 

 Änderung der Nutzungsart von Mischgebiet in Allgemeines Wohngebiet 

 Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung 

 

Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III",  

Sanitzer Straße, wird im Verfahren nach § 13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren) aufgestellt. Gemäß § 13 a Abs. 2 

BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 

BauGB entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 

und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Weiterhin wird nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2  

Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abge-

sehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.  

 

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Änderung Bebauungsplan Nr. 76 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III“ 
Sanitzer Straße 
im Verfahren nach § 13 a BauGB 
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I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III“, Sanitzer Straße,  

im Verfahren nach § 13 a BauGB 
 
hier: öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der von der Stadtvertretung in der Sitzung vom 19. Juli 2017 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 

I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III", Sanitzer 

Straße, im Verfahren nach § 13 a BauGB, begrenzt: 

 im Norden durch den „Kuhlrader Landweg“ 

 im Westen durch die „Sanitzer Straße“ 

 im Osten durch Wiesenflächen 

 im Süden durch den offenen Graben Nr. 30/1 

und der Entwurf der Begründung dazu liegen vom 16. August bis 19. September 2017 in der Stadtverwaltung Ribnitz-

Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 

 

Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB die Vorschriften des vereinfachten 

Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen  

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Weiterhin wird nach § 13 Abs. 3 Satz 1 

BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 

Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.  

 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf und Entwurf der Begründung 

schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgetragen werden. Nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 76 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III", Sanitzer Straße, im Verfahren nach § 13 a BauGB unberücksichtigt 

bleiben.  

 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet 

Die Veröffentlichung im Internet erfolgt gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB. Die Unterlagen sind einsehbar unter:  

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung 

 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Änderung Bebauungsplan Nr. 76 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III“ 
Sanitzer Straße 
im Verfahren nach § 13 a BauGB 

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung
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Bebauungsplan Nr. 91 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wohn- und Mischgebiet Damgartener Chaussee II“,  

im Verfahren nach § 13 a BauGB 
 

hier: Aufstellungsbeschluss 

 

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 19. Juli 2017 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 91 der 

Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- und Mischgebiet Damgartener Chaussee II“, im Verfahren nach § 13 a BauGB  

aufzustellen. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 6/5 tlw., 25 tlw., 27/11 tlw., 28, 29, 30, 31, 32 und 33 der Flur 12 

Gemarkung Ribnitz. 

 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

 im Norden durch die „Damgartener Chaussee“  

 im Osten durch das Gewerbegrundstück „Damgartener Chaussee 63“ (Reifengeschäft/Autohandel und -werkstatt) 

 im Süden durch Bahnanlagen 

 im Westen durch das Gewerbe- und Einzelhandelsgrundstück Damgartener Chausee 61 b/61 c (Tankstelle und  

Lebensmitteldiscounter) sowie die Wohnbebauung „Theodor-Körner-Straße 5 und 6“ 

 

Es werden folgende Planziele angestrebt: 

 Entwicklung eines Wohn- und Mischgebietes 

 Sicherstellung der Erschließung 

 Bebauung unter Berücksichtigung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und gestalterischen Entwicklung 

 

Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 

Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-

zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; 

§ 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt durchzuführen: 

 14-tägige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4 a Abs. 2 BauGB sind parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich die Planung berühren kann, zu beteiligen. 

 

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

Bebauungsplan Nr. 91 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wohn- und Mischgebiet Damgartener 
Chaussee II“ 
im Verfahren nach § 13 a BauGB 
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Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wohnbebauung Schanze“, im Verfahren nach § 13 b BauGB 
 

hier: Aufstellungsbeschluss 

 

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 19. Juli 2017 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 92 der 

Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Schanze“, im Verfahren nach § 13 b BauGB aufzustellen. Der Geltungsbereich 

umfasst die Flurstücke 105 tlw., 107/2 tlw., 108 und 109/10 tlw. der Flur 11 der Gemarkung Ribnitz. 

 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

 im Norden durch die Grundstücke „Schanze 8 bis 14“ sowie die Straße „Schanze“ 

 im Osten durch Grünlandflächen 

 im Süden durch den offenen Graben Nr. 30/1 

 im Westen durch den rückwärtigen Bereich des Grundstückes „Schanze 7“ 

 

Es werden folgende Planungsziele angestrebt: 

 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von bis zu 5 eingeschossigen Wohnhäusern 

 Sicherstellung der Erschließung mit Anbindung an die „Schanze“ 

 Bebauung unter Berücksichtigung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und gestalterischen Entwicklung 

 

Gemäß § 13 b i. V. m. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Ver-

fahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 

Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt durchzuführen: 

 14-tägige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4 a Abs. 2 BauGB sind parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich die Planung berühren kann, zu beteiligen. 

 

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 
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Beschluss zur Einleitung des Aufhebungsverfahrens über den Vorhaben- und 

Erschließungsplan Nr. 15 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Erweiterungsbau für Ausbildung im Hotel- und Gaststättenwesen“, 

im Verfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) 

 

 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 19. Juli 2017 beschlossen, das Aufhebungs-

verfahren über den mit Ablauf des 6. Juli 1998 in Kraft getretenen Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 15 

einzuleiten. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 1394/17, 1396/4 tlw., 1401/6 tlw. und 1401/10 der 

Flur 1 Gemarkung Damgarten und beinhaltet das ehemalige Haus III des Vereins zur beruflichen Ausbildung, 

Umschulung und Fortbildung e. V.. Das Verfahren wird nach den Regelungen des § 13 BauGB durchgeführt.  

 

Das Plangebiet wird begrenzt:  

 im Westen durch die Wohngrundstücke „Grüner Winkel 61, 63, 65 und 67“ und die Straße „Grüner 

Winkel“ 

 im Süden und Osten durch die Kleingartenanlage „Tannenblick“ 

 im Norden durch die Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten, „Grüner Winkel 69 

 

Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 

Abs. 1 BauGB abgesehen. Weiterhin wird nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 

Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 

Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.  

 

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 
Frank Ilchmann, Bürgermeister 
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Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten  

für den Bereich „Neuhof Süd II“ 
 

 

hier:  öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 34 Abs. 6 i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3  

Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Stadtvertretung in der Sitzung vom 19. Juli 2017 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf 
der Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich „Neuhof  
Süd II“, begrenzt: 
 

 im Norden durch das Wohngrundstück „Pappelallee 12 a“ 

 im Osten durch Wiesenflächen 

 im Süden durch die „Pappelallee“, das Wohngrundstück „Pappelallee 12 b“ und Wiesenflächen 

 im Westen durch die „Pappelallee“, das Wohngrundstück „Pappelallee 12 b“ und Wiesenflächen 

 
und der Entwurf der Begründung dazu liegen vom 16. August bis 19. September 2017 in der Stadtverwaltung 
Ribnitz-Damgarten, 18311 Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus: 
 
 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 
 
 
Zur Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich „Neuhof  
Süd II“ liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor: 
 
Natur- und artenschutzrechtliche Belange und Umweltschutz 
 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich als Bestandteil der Begründung (Stand: 6. Juli 2017) mit Informationen 

 zu den möglichen Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, menschliche Gesundheit, 
Wasser, Boden, Klima und Luft, Landschaftsbild, Flora, Fauna, Kultur- und Sachgüter sowie Wechsel-
wirkung zwischen den Schutzgütern 

 zu möglichen Beeinträchtigungen von nach § 20 NatSchAG M-V bzw. § 30 BNatSchG gesetzlich  
geschützten Biotopen und sonstigen gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteilen, insbesondere nach 
§ 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützten Einzelbäumen im Plangebiet und dem durch die Umsetzung 
der Planinhalte hervorgerufenen Kompensationserfordernis (Ökokonto) 

 über den Umfang der mit Umsetzung der Planung einhergehenden zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft und die geplanten internen und externen Kompensationsmaßnahmen (Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung). 

 
Artenschutzrechtliche Belange als Bestandteil der Begründung (Stand: 6. Juli 2017) mit Überprüfung 

 möglicher Auswirkungen des Vorhabens auf gesetzlich geschützte Artengruppen: Fledermäuse, Brutvögel, 
Reptilien und Amphibien auf Grundlage einer Potentialanalyse. 

 
Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 6. März 2017 mit Hinweisen 

 zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, u. a. zur Beurteilung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft durch die Erfassung und Bewertung der betroffenen Biotoptypen 

 zur Berücksichtigung der Wirkzone des Vorhabens auf mögliche angrenzende Biotope (mittelbare Biotop-
beeinträchtigung) 

 zur Ergänzung der artenschutzrechtlichen Belange, hier sind u. a. Aussagen zur Baufeldfreimachung zum 
Schutze von Grauammern zu treffen. 
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Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf und Entwurf der 

Begründung schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgetragen werden. Nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben.  

 

 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet 

Die Veröffentlichung im Internet erfolgt gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB. Die Unterlagen sind einsehbar unter:  

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung 

 

 
Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 81 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Wohnbebauung Achterberg II“, OT Klockenhagen 
 

 

hier: öffentliche Auslegung der Planunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit; öffentliche Unterrich-

tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

 

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 23. Oktober 2013 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 81 

der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Achterberg II“, OT Klockenhagen, aufzustellen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 81 wird begrenzt: 

 im Norden durch die Straße „Mecklenburger Straße“ und die Grundstücke „Mecklenburger Straße 79, 81, 87, 87 a,  

87 b, 89 und 91“  

 im Osten durch das Grundstück „Mecklenburger Straße 79“ und das Wohngebiet Achterberg (Bebauungsplan Nr. 34 

der Stadt Ribnitz-Damgarten) 

 im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

 im Westen durch einen unbefestigten Weg und landwirtschaftlich genutzte Flächen 

 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 81 und der Vorentwurf der Begründung liegen vom 15. August bis  

5. September 2017 in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu jeder-

manns Einsicht öffentlich aus: 

 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 

 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 

 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 

 

Der Öffentlichkeit wird in den genannten Zeiten im Sachgebiet Planen und Bauen des Amtes für Bau, Wirtschaft und  

Liegenschaften der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, 18311 Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Gelegenheit zur  

Äußerung und Erörterung gegeben. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Bebau-

ungsplanvorentwurf und Vorentwurf der Begründung schriftlich oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorge-

bracht werden  

 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet 

Die Unterlagen sind im Internet einsehbar unter:  

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 81 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wohnbebauung Achterberg II“ 
OT Klockenhagen 

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung
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Bebauungsplan Nr. 88 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Wohngebiet Sandhufe IV“, Sanitzer Straße 
 

 

hier: öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 4 a Abs. 3 BauGB (erneute öffentliche Auslegung) 

 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 88 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet Sandhufe IV“, Sanitzer 

Straße, begrenzt: 

 

 im Norden durch die Bebauungsplangebiete Nr. 55 „Wohngebiet Sandhufe I“, und Nr. 64 „Wohngebiet Sandhufe II“ 

sowie die Straße „Sandhufe“ 

 im Westen durch das Bebauungsplangebiet Nr. 76, „Wohn- und Mischgebiet Sandhufe III“ 

 im Süden durch Grün-, Gehölz- und Wasserflächen nördlich des Rad- und Wanderweges „Kuhlrader Landweg“ 

 im Osten durch offene Feldmark 

 

und der geänderte Entwurf der Begründung mit Umweltbericht (entsprechend § 2 a BauGB) dazu liegen vom 29. August 

bis 13. September 2017 in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu 

jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 

 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 

 

 

Zum Bebauungsplan Nr. 88 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet Sandhufe IV“, Sanitzer Straße, liegen folgende 

Arten umweltbezogener Informationen vor: 

 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange und Umweltschutz 

 

Umweltbericht als selbstständiger Teil der Begründung (Stand: Juli 2017) mit Informationen  

 zu den möglichen Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, menschliche Gesundheit, Wasser,  

Boden, Klima und Luft, Landschaftsbild, Flora, Fauna, Kultur- und Sachgüter sowie Wechselwirkung zwischen den 

Schutzgütern 

 zum räumlichen Zusammenhang des Plangebietes mit Schutzgebieten der Europäischen Union (Gebieten von ge-

meinschaftlicher Bedeutung) und zwar des Flora-Fauna-Habitat (FFH-)Gebiets DE 1941-301 „Recknitz- und Trebe-

tal mit Zuflüssen“ und des Europäischen Vogelschutzgebiets (SPA) 1941-401 „Recknitz- und Trebeltal mit Seiten-

tälern und Feldmark“ und der sich daraus ggf. ergebenden Auswirkungen auf die Schutzzwecke und Erhaltungsziele 

der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

 zum räumlichen Zusammenhang mit Schutzgebieten nationaler Bedeutung und zu möglichen Auswirkungen der  

Planung auf deren Schutzzwecke und Erhaltungsziele  

 zu möglichen Beeinträchtigungen von nach § 20 NatSchAG M-V bzw. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten  

Biotopen und zu den sonstigen gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteilen, insbesondere nach § 18 NatSchAG 

M-V gesetzlich geschützten Einzelbäumen im Plangebiet und dem durch die Umsetzung der Planinhalte hervorge-

rufenen Kompensationserfordernis (Ersatzbaumpflanzung)   

 zur möglichen Umweltentwicklung innerhalb des Plangebiets mit und ohne Umsetzung des Vorhabens 

 über den Umfang der mit Umsetzung der Planung einhergehenden zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

und die geplanten internen und externen Kompensationsmaßnahmen (Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung) 

 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stand: 03/2017) mit  

 Überprüfung möglicher Auswirkungen des Vorhabens auf gesetzlich geschützte Artengruppen: Säugetiere (ohne 

Fledermäuse), Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Fische und Rundmäuler, Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Weich-

tiere, Vögel auf Grundlage einer Potentialanalyse, 

 

Biotoptypenplan (Stand 01/2017) als Bestandteil des Umweltberichts, der u. a. als Grundlage der Bewertung der Eingriffe 

dient. 
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Schalltechnische Untersuchung und ergänzende Stellungnahme (TÜV Nord GmbH 07/2014 und UmweltPlan GmbH 

Stralsund 12/2016) mit  

 Aussagen zu geplanten und bestehenden verkehrsbedingten und gewerblichen Lärmimmissionen im Geltungsbereich 

des (Nachbar-) Bebauungsplanes Nr. 76, „Sandhufe III“, unter Beachtung maßgebender Geräuschquellen außerhalb 

des BP 76 (TÜV Nord GmbH 07/2014) 

 Aussagen in Bezug auf die o. g. Schalltechnische Untersuchung des BP Nr. 76 in Form einer ergänzenden Schall-

technischen Stellungnahme, zu den untersuchten Emissionsquellen und Bewertung des Einflusses auf den Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes Nr. 88 sowie Vorschläge für passive Lärmschutzmaßnahmen (UmweltPlan GmbH 

Stralsund 12/2016) 

 einer Zusammenfassung des „Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ 

sowie sich daraus ergebende Festsetzungsvorschläge (UmweltPlan GmbH 12/2016) 

 

Stellungnahmen des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 7. Februar 2017/1. Juni 2017 mit Hinweisen    

 zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, u. a. Berücksichtigung von teilversiegelten Flächen, Verwendung  

möglicher Ökokonten und/oder externer Maßnahmenflächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs 

 zu geplanten Pflanzstandorten der externen Ersatzbaumpflanzung an der L 22 zwischen Ribnitz und Klockenhagen 

sowie 

 zur rechtlichen Sicherung und Anrechenbarkeit der geplanten Maßnahme zur Sicherung von Nahrungsflächen für den 

Weißstorch 

 

 

Belange des Wasserhaushalts und Wasserwirtschaft 

 

Stellungnahmen des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 7. Februar 2017/1. Juni 2017 mit Hinweisen   

 zur Nachweispflicht der gesicherten Regenwasserbeseitigung und zum generellen Erlaubnistatbestand der Gewässer-

benutzung (Einleitung in bestehende Gewässer) 

 zur geplanten Querung des Grabens 43/010 und den möglichst schadlosen Erhalt der Grabenstruktur 

 zu den Mindestbreiten der Gewässerrandstreifen am Graben 43/010  

 zu den geplanten Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (P1, EM1, vMA und EM 2)  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB 

verkürzt wurde. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf und Entwurf der 

Begründung schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgetragen werden. Nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 88 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Wohngebiet Sandhufe IV“, Sanitzer Straße, unberücksichtigt bleiben.  

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 88 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
„Wohngebiet Sandhufe IV“ 
Sanitzer Straße 
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Einfacher Bebauungsplan Nr. 90 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wochenendhausgebiet Pütnitz“ 
 

hier: öffentliche Auslegung der Planunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit; öffentliche Unterrich-

tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

 

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 6. Juli 2016 die Aufstellung des einfachen Bebauungs-

planes Nr. 90, „Wochenendhausgebiet Pütnitz“, gemäß § 30 Abs. 3 BauGB beschlossen. 

 

Das Plangebiet wird begrenzt:  

 im Norden durch die „Pütnitzer Straße“ 

 im Westen durch das Wohngrundstück „Pütnitzer Straße 7“ sowie Grünflächen 

 im Süden durch den Boddenwanderweg 

 im Osten durch Unland (Schilfflächen) in Übergang zum „Templer Bach“ 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 90 umfasst einen Teilbereich des rechtswirksamen Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 26, „Festplatz Wochenendhausgebiet Pütnitz“, (Flurstück 146/6 tlw. der Flur 2 Gemarkung Pütnitz). 

 

Der Vorentwurf des einfachen Bebauungsplanes Nr. 90 und der Vorentwurf der Begründung liegen vom 15. August bis  

5. September 2017 in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu jeder-

manns Einsicht öffentlich aus: 

 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 

 Donnerstag 07:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 

 Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 

 

Der Öffentlichkeit wird in den genannten Zeiten im Sachgebiet Planen und Bauen des Amtes für Bau, Wirtschaft und  

Liegenschaften der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, 18311 Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Gelegenheit zur  

Äußerung und Erörterung gegeben. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Bebau-

ungsplanvorentwurf und Vorentwurf der Begründung schriftlich oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorge-

bracht werden  

 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet: 

Die Unterlagen sind einsehbar unter:  

http://www.ribnitz-damgarten.de/de/bauen-und-wirtschaft/bauleitplanung 

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017  

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfacher Bebauungsplan Nr. 90 
Stadt Ribnitz-Damgarten 
Wochenhausgebiet Pütnitz“ 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widmungsverfügung 
 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 

vom 13. Januar 1993 und des Beschlusses der Stadtvertretung vom 19. Juli 2017 wird verfügt: 

 

1. Im Bereich des Parkplatzes im Innenquartier 9, „Fischerstraße“, wird gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und  

Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993, die Fahrbahn als 

öffentliche Straße gewidmet und damit der Nutzung durch die Öffentlichkeit übergeben. 

2. Die Straße wird als sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Ziffer 4 StrWG-MV gewidmet. 

 

Die Fahrbahn (schraffiert im Lageplan) befindet sich in der Gemarkung Ribnitz, Flur 16, auf den Flurstücken 

74/1, 75/1, 76/1 und 77/1.  

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung ist innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung der Widerspruch zulässig. Er ist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

einzulegen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widmungsverfügung 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 

vom 13. Januar 1993 und des Beschlusses der Stadtvertretung vom 19. Juli 2017 wird verfügt: 

 

1. Im Bereich des Parkplatzes im Innenquartier 10, „Predigerstraße“, wird gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und 

Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993, die Fahrbahn als 

öffentliche Straße gewidmet und damit der Nutzung durch die Öffentlichkeit übergeben. 

2. Die Straße wird als sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Ziffer 4 StrWG-MV gewidmet. 

 

Die Fahrbahn (schraffiert im Lageplan) befindet sich in der Gemarkung Ribnitz, Flur 16, auf den Flurstücken 

443/1 und 444/2.  

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung ist innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung der Widerspruch zulässig. Er ist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

einzulegen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widmungsverfügung 
 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 

vom 13. Januar 1993 und des Beschlusses der Stadtvertretung vom 19. Juli 2017 wird verfügt: 

 

1. Im Bereich des Parkplatzes im Innenquartier 18, „Alte Klosterstraße/Südlicher Rosengarten“, werden gemäß 

§ 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 

13. Januar 1993, die Fahrbahn und der Gehweg als öffentliche Straße gewidmet und damit der Nutzung 

durch die Öffentlichkeit übergeben. 

2. Die Straße wird als sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Ziffer 4 StrWG-MV gewidmet. 

 

Die Fahrbahn und der Gehweg (schraffiert im Lageplan) befinden sich in der Gemarkung Ribnitz, Flur 16, auf 

den Flurstücken 341/1, 336/4, 332/2, 312/2, 314/1, 315/1, 612,  und 319/7.  

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung ist innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung der Widerspruch zulässig. Er ist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

einzulegen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widmungsverfügung 
 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 

vom 13. Januar 1993 und des Beschlusses der Stadtvertretung vom 19. Juli 2017 wird verfügt: 

 

1. Im Bereich des Parkplatzes im Innenquartier 19, „Frankenstraße“, wird gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und 

Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993, die Fahrbahn als 

öffentliche Straße gewidmet und damit der Nutzung durch die Öffentlichkeit übergeben. 

2. Die Straße wird als sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Ziffer 4 StrWG-MV gewidmet. 

 

Die Fahrbahn (schraffiert im Lageplan) befindet sich in der Gemarkung Ribnitz, Flur 16, auf den Flurstücken 

259, 260/2 und 264/2.  

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung ist innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung der Widerspruch zulässig. Er ist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

einzulegen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widmungsverfügung 
 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 

vom 13. Januar 1993 und des Beschlusses der Stadtvertretung vom 19. Juli 2017 wird verfügt: 

 

1. Der Geh- und Radweg „Mühlenstraße/Rostocker Tor“ wird gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wege-

gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993, als öffentliche Straße 

gewidmet und damit der Nutzung durch die Öffentlichkeit übergeben. 

2. Der Geh- und Radweg wird als sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Ziffer 4 StrWG-MV gewidmet. 

3. Der Geh- und Radweg (schraffiert im Lageplan) befindet sich in der Gemarkung Ribnitz, Flur 16, auf den 

Flurstücken  530/2, 531 und 532.  

 

Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung ist innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung der Widerspruch zulässig. Er ist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

einzulegen. 
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Beschlüsse der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
 
 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 19. Juli 2017 beschlossen folgende Liegen-
schaften zu veräußern: 
 
 Ribnitz, Straße des Friedens 
    unter Aufhebung des Veräußerungsbeschlusses vom 1. März 2017 
 1. Objekt:  Gemarkung Ribnitz, Flur 14, Flurstück 307/14, 321 m², LGB 8041 
   Zweck: Arrondierung des Hausgrundstückes 
 
 Ribnitz, Martin-Andersen-Nexö-Straße 
 2. Objekt:  Gemarkung Ribnitz, Flur 17, Trennstück aus dem Flurstück 380/61, ca. 22 m², LGB 7765 
   Zweck: Arrondierung des Hausgrundstückes 
 
 Ribnitz, Sandhufe III (Mischgebietsfläche) 
 3. Objekt: Gemarkung Ribnitz, Flur 11, Flurstück 160/2, 3.367 m², LGB 2665 
   Zweck: Errichtung von Mehrfamilienhäusern 
 
 Ribnitz, Mittelweg 
 4. Objekt: Gemarkung Ribnitz, Flur 17, Flurstück 134, 271 m², LGB 6053 und Trennstück aus dem 

Flurstück 130/2, ca. 57 m², LGB 5890; insgesamt ca. 328 m² 
   Zweck: Errichtung eines Mehrfamilienhauses 
 
 Ribnitz, Lange Straße 
 5. Objekt: Gemarkung Ribnitz, Flur 16, Trennstück aus den Flurstücken 531 und 532, ca. 306 m²,  

LGB 5715 
   Zweck: Errichtung eines Mehrfamilienhauses 
 
 Damgarten, Wohngebiet Am Radesoll 
    unter Aufhebung des Veräußerungsbeschlusses vom 6. Juli 2016 
 6. Objekt: Gemarkung Damgarten, Flur 1, Flurstücke 1724/4, 216 m², LGB 7646; 1307/6, 94 m²,  

LGB 6809 und 922/16, 584 m², LGB 8701; gesamt 894 m² 
   Zweck: Errichtung eines Einfamilienhauses 
 
 Klockenhagen, Gewerbegebiet Tannenberg I 
    unter Aufhebung des Veräußerungsbeschlusses vom 21. Oktober 2015 
 7. Objekt: Gemarkung Klockenhagen, Flur 2, Trennstück aus dem Flurstück 104/64, ca. 2.150 m², 

LGB 8225 
   Zweck: Errichtung einer Betriebsstätte 
 
 Langendamm, Seereihe 
    unter Aufhebung des Veräußerungsbeschlusses vom 21. September 2016 
 8.  Objekt:  Gemarkung Langendamm, Flur 1, Flurstück 202/12, 1.312 m², LGB 9295 
   Zweck:  Errichtung eines Einfamilienhauses 
 
 9.  Objekt:  Gemarkung Langendamm, Flur 1, Flurstück 202/14, 1.217 m², LGB 9295 
   Zweck:  Errichtung eines Einfamilienhauses 
 
 Langendamm, Wasserreihe 
 10.  Objekt:  Gemarkung Langendamm, Flur 1, Trennstück aus dem Flurstück 2/1, ca. 880 m², LGB 9385 
   Zweck:  Errichtung eines Einfamilienhauses, Vergabe eines Erbbaurechtes 
 
 Einer Vorwegbeleihung der Grundstücke Position 1 - 10 vor Eigentumsübergang zum Zwecke der Finanzie-

rung seiner Bebauung wurde zugestimmt. 
 
 
 Damgarten, Wasserstraße 
 11. Objekt: Gemarkung Damgarten, Flur 1, Trennstück aus dem Flurstück 1553, ca. 10 m², LGB 5990 
   Zweck: Arrondierung des Hausgrundstückes 
 

 
Ribnitz-Damgarten, 7. August 2017 

Frank Ilchmann, Bürgermeister 
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Sitzungsplan 

der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten und ihrer Ausschüsse 

- August und Oktober 2017 - 

(Änderungen vorbehalten) 

 
 
Hinweis: Hauptausschuss und Ausschuss „Bodden-Therme“ tagen nicht öffentlich. 
 

 

 

 

August 
 

Mi,   2. August 2017 (17:00 Uhr) Hauptausschuss   Rathaus Ribnitz, Zimmer 218 
 

Mi, 23. August 2017 (17:00 Uhr) Hauptausschuss   Rathaus Ribnitz, Zimmer 218 
 

 

 

September 
 

Do,   7. September 2017 (18:00 Uhr) Landwirtschafts- und  Rathaus Damgarten, kleiner Saal

  Umweltausschuss 
 

Di,  12. September 2017 (18:00 Uhr) Ausschuss für Ordnung, Rathaus Ribnitz, Rathaussaal 

  Sicherheit und Verkehr 
 

Mi, 13. September 2017 (17:00 Uhr) Hauptausschuss   Rathaus Ribnitz, Zimmer 218 
 

Do, 14. September 2017 (18:00 Uhr) Stadtausschuss Damgarten  
 
Di, 19. September 2017 (18:30 Uhr) Ortsbeirat Langendamm Tonnenbundhaus Langendamm 
 
Mi, 27. September 2017 (17:00 Uhr) Hauptausschuss   Rathaus Ribnitz, Zimmer 218 
 

 

 

Oktober 
 

Mi,   4. Oktober 2017 (19:00 Uhr) Ortsbeirat Klockenhagen Klockenhagen, Mecklenburger Str. 28 
 
Do,   5. Oktober 2017 (18:00 Uhr) Ausschuss für Stadt- und Rathaus Ribnitz, Rathaussaal 

  Ortsteilentwicklung, 

  Bau und Wirtschaft 
 
Do,   5. Oktober 2017 (18:00 Uhr) Finanzausschuss Rathaus Ribnitz, kleiner Saal 
 

Di, 10. Oktober 2017 (18:00 Uhr) Ausschuss für Schule, Kultur Konventsaal, Im Kloster 15 

  Jugend und Soziales 
 
Di, 10. Oktober 2017 (18:30 Uhr) Sportausschuss Vereinshaus, Ulmenallee 
 

Mi, 11. Oktober 2017 (17:00 Uhr) Hauptausschuss   Rathaus Ribnitz, Zimmer 218 
 
Mi, 18. Oktober 2017 (18:00 Uhr) Stadtvertretung   Rathaus Ribnitz, Rathaussaal 
 
Do, 19. Oktober 2017 (17:30 Uhr) Ausschuss „Bodden-Therme“ Rathaus Damgarten, kleiner Saal 
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